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RS UVS Wien 1991/06/25 04/24/9/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.1991

Rechtssatz

Von der Deklaration der Lagerbedingungen kann nur dann Abstand genommen werden, wenn die Einhaltung einer

empfohlenen Aufbrauchfrist von spezifischen Lagerbedingungen völlig unabhängig ist.

Schlagworte

Lebensmittel, Lebensmittelkennzeichnung, Kennzeichnungselement

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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